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PRIVATHAFTPFLICHT-VERSICHERUNG 

 
 

mit langfristiger Auslandsdeckung (Stand 08/2021) 
 
 

Tarif max-PHV Premium: 
 
 
Versicherungssumme:  50.000.000 EUR pauschal je Versicherungsfall 
     (Personenschäden bis 15.000.000 EUR max.) 
 
 
 
Geltungsbereich und Dauer: Europa – zeitlich unbegrenzt 
      
      Weltweit – zeitlich unbegrenzt 
 
 
Beiträge: 
 
 

Familie  Single 
auch mit Kind/ern 

Senioren ab 60.  
(Familie) 

 
 84,00 € 

 

 
69,00 € 

 
69,00 € 

 (Jahresbeiträge incl. Vers.-St.) 

 
 
 
Vertragslaufzeit:    1 Jahr 
 
Deutsche Post-/Zustelladresse und SEPA-Bankverbindung zwingend erforderlich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgend eine Leistungsbeschreibung, die den Versicherungsumfang nur stark verkürzt wiedergibt. Der genaue 
Leistungsumfang ergibt sich allein aus den Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen sowie den besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung. Risikoträger der Versicherung ist die  
Landesschadenhilfe Versicherung VaG. 
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PRIVATHAFTPFLICHT-VERSICHERUNG 
Leistungsübersicht 

 
 

Allgemein   

Anschlussdeckung Versichererwechsel Lässt sich bei unmittelbarer Anschlussversicherung der Zeitpunkt des Eintritts 
des Versicherungsfalls nicht genau feststellen, leistet der Tarif max-PHV Pre-
mium 

Differenzdeckung zwischen Vorvertrag und 
zukünftigem Vertrag 

Mitversichert 

Kündigungsfrist Kündigung zur Hauptfälligkeit jederzeit möglich 

Mindeststandard GDV Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen nur zu Gunsten des 
VN 

max-Leistungsschutz  
(Best-Leistungsgarantie) 

Mitversichert 

max-Leistungsschutz:  
Aktive Schadenregulierung 

Ja 

max-Leistungsschutz: Schäden im Ausland 
und Haftung über gesetzliche Haftpflicht 
hinaus 

Mitversichert 

max-Leistungsschutz: 

Keine verkürzte Kündigungsfrist 
Ja 

max-Innovationsgarantie Mitversichert 

Besitzstandsgarantie Mitversichert 

Deckungsumfang  

Vorsorgeversicherung versicherungspflich-

tige Hunde 

Mitversichert 

Forderungsausfalldeckung Entschädigung in Höhe des titulierten Schadensersatzbetrags im Rahmen der 

vereinbarten Deckungssumme 

Rechtsschutz für die Forderungsausfallde-

ckung 

Spezial-Schadenersatzrechtsschutz ohne Mindeststreitwert und ohne Selbst-

beteiligung 

Forderungsausfalldeckung auch bei Vor-

satz und Tierhaltereigenschaft 

Versicherungsschutz besteht für Schadensersatzansprüche, denen vorsätzli-
ches Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadensersatzansprü-
che, die aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder -hüter entstan-
den sind. 

Regressansprüche bei Personenschäden 
von Sozialversicherungsträgern u. ä. 

Mitversichert 

Strafrechtsschutzdeckung im Haftpflichtfall Mitversichert subsidiär zu anderen Rechtsschutzverträgen 

– max. Deckungssumme 300.000 Euro 
Haftpflichtansprüche wg. Sachschäden 

am Arbeitsplatz 

Mitversichert bis 1.000.000 Euro 

Mietsachschäden  

Mietsachschäden an gemieteten Räumen 

und Gebäuden 
Mitversichert 

Mietsachschäden an beweglichen, gemie-

teten, geliehenen und gepachteten Sachen 

Mitversichert 

Mietsachschäden in Ferienunterkünften 
und Hotels 

Mitversichert 

Abhandenkommen von beweglichen, 
gemieteten, geliehenen und gepachteten 

Sachen 

Mitversichert 

Sachschäden   

Allmählichkeitsschäden Mitversichert 

Verlust fremder privater Schlüssel Mitversichert 
Verlust fremder beruflicher (gewerbliche) 
Schlüssel  

Mitversichert 

mailto:Hofmann-Vers.GmbH@t-online.de


                                                                                                                         
 

 
Auf dem Sand 10   •   D – 40721 Hilden 

  Telefon  +49 2103 78954-0       Telefax  +49 2103 78954-25 
 

BER6-80  21-08                                                                 E-Mail   Info@Hofmann-Vers.de 
 

Verlust fremder ehrenamtlicher Schlüssel Mitversichert 
Kosten für die Auswechselung der im 
Sondereigentum stehenden Schlösser 

(Eigenschaden) 

Mitversichert bis 10.000 Euro 

(150 Euro SB) 

Verlust fremder Kfz- und Tresorschlüssel Mitversichert bis 5.000 Euro 

Folgekosten Schlüsselverlust Mitversichert bis 5.000 Euro 

Be- und Entladeschäden an fremden Kfz Mitversichert bis 5.000 Euro 
Ausgleich der SB in der Vollkasko bei ge-
mietetem oder geliehenem Kfz (auch Car 
Sharing) 

Mitversichert  

Übernahme der Mehrkosten durch eine 

Rabattrückstufung an fremden Kfz 

Mitversichert bis zur Höhe der Mehrprämie nach der Rückstufung für die ersten 
5 Jahre 

Elektronischer Datenaustausch und 
Internetnutzung ohne Pflicht zu entspre-
chenden Internet-Sicherheitsmaßnahmen 

Mitversichert 

Neuwertentschädigung Mitversichert bis 2.500 Euro bis 18 Monate ab Kaufdatum, 6 Monate ab Kauf-
datum für mobile Kommunikationsmittel, Computer jeglicher Art, Film- und Fo-
toapparate, Musikwiedergabegeräte, Brillen jeglicher Art 

Fahrzeuge, Freizeit, Sport  

Nicht versicherungspflichtige Kraftfahr-
zeuge u. Arbeitsmaschinen bis 20 km/h 

Mitversichert 

Versicherungspflichtige Elektrofahrräder, 
Golfwagen, Kinderfahrzeuge und 
Krankenfahrstühle (subsidiär) 

Mitversichert 

Nicht versicherungspflichtige Flugmodelle 

und Drachen u. ä. bis 5 kg Fluggewicht 

Mitversichert 

Versicherungspflichtige Fluggeräte 
(Multicopter, z. B. Drohnen) bis 5 kg 

Fluggewicht 

Mitversichert – explizite Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht des VN als 
Luftfahrzeughalter und/oder -führer 

Eigene und fremde Surf- und Windsurfbret-

ter 

Mitversichert 

Eigene und fremde Segelboote Bis 30 qm Segelfläche 

Eigene und fremde Segelboote mit Motor Bis 30 qm Segelfläche u. 20 PS/14,8 Kw 

Eigene Motorboote Mitversichert ohne Begrenzung  

Fremde Wasserfahrzeuge mit Motoren, 
soweit diese nur gelegentlich gebraucht 
werden und für das Führen keine 

behördliche Erlaubnis erforderlich ist 

Mitversichert 

Fremde Jetski Mitversichert bis bis 80 PS/59 Kw mitversichert 

Schäden an gemieteten oder geliehenen 

Wasserfahrzeugen 

Mitversichert sind Schäden an Wasserfahrzeugen, soweit für das Führen keine 
behördliche Erlaubnis erforderlich ist und für die Fahrzeuge keine Zulassungs- 
oder Versicherungspflicht besteht. 

Kitesportgeräte Mitversichert 

Betankungsschäden bei fremdem KFZ Mitversichert bis 2.500 Euro 

Mallorca-Deckung Mitversichert 

Umweltschäden  

Umwelteinwirkungen von gewässerschädli-
chen Stoffen, Freizeit, Sport 

Mitversichert in Kleingebinden bis 250 l/kg soweit das Gesamtfassungsvermö-
gen der vorhandenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt 

Schäden durch häusliche Abwässer  Mitversichert 

Schäden durch privat genutzte Abwasser-
grube 

Mitversichert 

Öltank Mitversichert ohne Begrenzungen – ober- und unterirdisch 

Tätigkeiten  

Hüten fremder Hunde und Pferde Mitversichert 

Nutzung Pferdefuhrwerke Mitversichert 

Erlaubte private Haltung und Hütung von 
wilden Tieren (z. B. Schlangen, Spinnen, 

Skorpione) 

Mitversichert 
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Haftpflicht als Halter von Blinden-, Signal 
oder Behindertenbegleithunden 

Mitversichert 

Geringfügige Haltung von Nutztieren 
(z. B. Rinder, Schafe, Schweine, Geflügel) 

zu eigenwirtschaftlichen Zwecken 

Mitversichert 

Diensthaftpflicht für Lehrer Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht – auch Diensthaftpflicht – des Versi-
cherungsnehmers und seines Ehe- oder Lebenspartners als Lehrkraft an einer 

staatlich anerkannten Schule 
Nicht gewerbsmäßige Betreuung von 

Kindern 
Mitversichert ohne Begrenzung der Anzahl 

Gewerbsmäßige Betreuung von Kindern Mitversichert ohne Begrenzung der Anzahl 

Geringfügige nebenberufliche Tätigkeiten Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer ohne Beschäftigte ausge-
führten selbständigen Tätigkeit mit einem Umsatz bis höchstens 22.000 EUR 
pro Jahr 

Ehrenamtliche Tätigkeiten Mitversichert 

Ehrenamtliche Tätigkeiten als Angehörige/r 
der Freiwilligen Feuerwehr (subsidiär) 

Mitversichert 

Ehrenamtliche Betreuung/Vormundschaft Mitversichert 

Teilnahme an Betriebspraktika/fachprakti-
schem Unterricht (inkl. Lehrgeräten oder 
Maschinen) 

Mitversichert 

Schäden aus Gefälligkeitshandlungen Mitversichert 

Freiwillige Hilfeleistung Dritter ggü. den 
versicherten Personen in Notfällen 

Mitversichert 

Immobilienbesitz und Vermietung  

Bauherrenrisiko Mitversichert als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, 
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme 
von 1.000.000 Euro je Bauvorhaben, in selbst genutzter Immobilie unbegrenzt 

Eigene Ferienimmobilie im Inland Mitversichert 

Eigene Ferienimmobilie im europäischen 
Ausland 

Mitversichert 

Eigenes unbebautes Grundstück Mitversichert bis zu einer Gesamtfläche von 10.000 qm 

Vermietung einzelner Räume,  
Einliegerwohnung 

Mitversichert 

Vermietung von Eigentumswohnungen 
(im Inland) 

Mitversichert sind bis zu 10 Eigentumswohnungen 

Betrieb und Unterhaltung einer 
Photovoltaik- oder Solarthermieanlage 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb einer Photovoltaik-
anlage bis 15 kWp 

Einspeisung von Strom einer Photovoltaik 
oder Solaranlage (privat und gewerblich) 

Mitversichert 

Regressverzicht ggü. Familienmitgliedern 
als Miteigentümer der versicherten Immobi-
lien 

Mitversichert 

Mediation im Zusammenhang mit Gebäu-
den und Grundstücken 

Mitversichert für maximal drei Termine je zwei Stunden 

Senkungen von Grundstücken oder 
Erdrutschungen 

Mitversichert im Rahmen der Versicherung 

privater Haftpflichtrisiken 

Sonstige Leistungen  

Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen 

Mitversichert 

Beitragsbefreiung bei unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit 

Mitversichert bis 12 Monate 

Ansprüche von beschäftigten Personen 
im Privathaushalt oder sonstigen privaten 
Lebensbereich nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz 

Mitversichert 

Personen und Familie  

Ehepartner und Kinder Mitversichert 

Lebenspartner und dessen Kinder Mitversichert 
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Volljährige unverheiratete Kinder im 
Haushalt nach Ausbildung 

Mitversichert 

Weitere Verwandte Mitversichert sind in häuslicher Gemeinschaft mit dem VN lebende, unverhei-
ratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden mit dem 
Versicherungsnehmer verwandten Personen 

Au-Pair und Gastschüler Mitversichert 

Eltern und Großeltern im Pflegeheim Mitversichert 

Schäden deliktunfähiger Kinder Mitversichert 

Schäden anderer deliktunfähiger Personen Mitversichert 

Personenschäden mitversicherter 
Personen untereinander 

Mitversichert 

Sachschäden mitversicherter Personen 
untereinander 

Einmalig während der Vertragslaufzeit nach 36 Monaten Wartezeit: Haftpflicht-
ansprüche der versicherten Personen untereinander für Sachschäden bis 
1.000 Euro mit 150 Euro SB. Der Vertrag darf bis dahin nie im Mahnstatus ge-
wesen sein. 

Nachversicherungsschutz für die Mitversi-
cherung 

Bis zur nächsten Beitragsfälligkeit, max. 12 Monate 

Single-Tarif vs. Familien-Tarif Es besteht keine Meldepflicht im Tarif Single. Sollte ein Schaden auftreten und 
der Versicherungsnehmer nicht mehr Single sein, gilt ab der nächsten Haupt-
fälligkeit die Prämie für den Familientarif. 

Schäden im Ausland  

Europa (Geltungsdauer) Unbegrenzt 

Welt (Geltungsdauer) Unbegrenzt, Voraussetzungen: Keine Auswanderung, Vorliegen einer Kontakt-
adresse in Deutschland und Abbuchung der Prämien von einem deutschen 
Konto 

Kaution weltweit Mitversichert 
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